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Der Fall aus der Praxis

Welche Normen sind anwendbar?

Herr S.E. ist Stockwerkeigentümer der 

Stockwerkeigentümergemeinschaft XY. Er ist  

Eigentümer einer Wohnung im 3. Ober-geschoss, 

welches sich direkt unter dem Dach befindet. Nach 

dem letzten heftigen Herbst-sturm ist Herrn S.E. 

aufgefallen, dass es in seiner Küche von der Decke 

herabtropft. Nachdem er einen Eimer unter die trop-

fende Stelle gestellt hatte, begutachtete er von der 

gegenüberliegenden Strassenseite das Dach und 

stellte fest, dass mehrere Ziegel fehlen. Für den 

nächsten Tag ist bereits der nächste Herbststurm 

prognostiziert. Es stellt sich nun die Frage, wie Herr 

S.E. vorgehen muss, damit das Dach repariert wer-

den kann.

1.    Art. 712g ZGB als Grundnorm

Abs. 1 dieser Norm verweist für die Zuständigkeit zu 

Verwaltungshandlungen und baulichen Massnahmen 

auf die Bestimmungen über das (gewöhnliche) Mit-

eigentum, also auf die Art. 647-647e ZGB.
Nach Abs. 2 kann im Begründungsakt oder mit ein-

stimmigem Beschluss aller Stockwerkeigentümer 

von diesen Bestimmungen abgewichen werden, so-

weit sie nicht zwingend sind.
Gemäss Abs. 3 kann jeder Stockwerkeigentümer ver-

langen, dass ein Reglement über die Verwaltung und 

Benutzung aufgestellt und im Grundbuch ange-

merkt wird. Dies ist von grosser praktischer Bedeu-

tung.
In der Folge wird davon ausgegangen, dass weder 

von den Bestimmungen abgewichen wurde noch ei-

ne andere Regelung im Reglement vorgesehen ist.

2.    Zwingende Normen (Art. 647 Abs. 2 ZGB)

Art. 647 Abs. 2 ZGB regelt zwingend grundlegende 

Befugnisse jedes Stockwerkeigentümers, die weder 

aufgehoben noch beschränkt werden können.
Dazu gehört einerseits die Befugnis, notwendige Ver-

waltungshandlungen zu verlangen. Dazu gehören al-

le Unterhalts-, Wiederherstellungs- und Erneue-

rungsarbeiten, die für die Erhaltung des Wertes und 

der Gebrauchsfähigkeit der Sache notwendig sind.
Andererseits gehört dazu die Befugnis jedes Stock-

werkeigentümers von sich aus, notwendige (retten-

de) Sofortmassnahmen auf Kosten aller Stockwerk-

eigentümer zu ergreifen

3.    Dispositives Recht (Art. 647a-647e ZGB)  

Beim Fehlen einer übereinstimmenden Parteiver-

einbarung setzt das Gesetz folgende dispositive Re-

geln fest:

a)    Für Verwaltungshandlungen

Zur Vornahme von gewöhnlichen Verwaltungshand-

lungen ist grundsätzlich jeder Stockwerkeigentü-

mer befugt. Dazu gehört insbesondere die Vornah-

me von Ausbesserungen (Art. 647a Abs.1 ZGB).
Für die Vornahme der so genannten wichtigeren Ver-

waltungshandlungen ist die Zustimmung der Mehr-

heit aller Stockwerkeigentümer erforderlich, die zu-

gleich den grösseren Teil der Sache vertritt. Als Bei-

spiele seien hierbei die Änderung der Kulturart oder 

der Benutzungsweise genannt (Art. 647b ZGB).

b)    Für bauliche Massnahmen

Hierbei unterscheidet das Gesetz drei Fälle.
Notwendige Massnahmen (Art. 647c ZGB) können 

vorgenommen werden, wenn die Mehrheit aller 

Stockwerkeigentümer zustimmt. Dazu gehören ins-

besondere Unterhalts-, Wiederherstellungs- und Er-

neuerungsarbeiten, die für die Erhaltung des Wertes 

und der Gebrauchsfähigkeit der Sache nötig sind.
Nützliche Massnahmen (Art. 647d ZGB) können 

grundsätzlich vorgenommen werden, wenn die 

Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die gleichzei-

tig den grösseren Teil der Sache vertritt, zustimmt. 

Hierzu gehören Erneuerungs- und Umbauarbeiten, 

die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirt-

schaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache 

bezwecken.

Luxuriöse Massnahmen (Art. 647e ZGB) kön-
nen grundsätzlich nur mit Zustimmung aller Mitei-

gentümer vorgenommen werden. Dies sind Mass-

nahmen, die lediglich der Verschönerung, der An-

sehnlichkeit der Sache oder der Bequemlichkeit im 

Gebrauch dienen.
Die Abgrenzung zwischen notwendigen, nützlichen 

und luxuriösen baulichen Massnahmen fällt häufig 

nicht leicht. Die Frage ist im Einzelfall unter Würdi-

gung aller Umstände und unter Verwendung eines 

objektiven Massstabes zu entscheiden.

Wer ist zuständig?
 
1.    Für Verwaltungshandlungen

Sofern von der Stockwerkeigentümerversammlung 

ein Verwalter bestellt wurde, vollzieht dieser alle 

Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung ge-

mäss den Vorschriften des Gesetzes und des Regle-

mentes sowie gemäss den Beschlüssen der Ver-

sammlung der Stockwerkeigentümer und trifft von 

sich aus alle dringlichen Massnahmen zur Abwehr 

oder Beseitigung von Schädigungen (Art. 712s ZGB).
Sollte kein Verwalter bestellt worden sein, so rich-

ten sich die Befugnisse zur Vornahme von Verwal-

tungshandlungen nach der oben dargelegten ge-

setzlichen Regelung.

2.   Für notwendige und dringliche bauliche
Massnahmen     

Grundsätzlich hat die Versammlung der Stockwerk-

eigentümer über die Durchführung notwendiger 

und wenn möglich auch dringlicher baulicher Mass-

nahmen zu beschliessen.
Sind notwendige Massnahmen so dringend zu tref-

fen, dass eine Beschlussfassung durch die Versamm-

lung der Stockwerkeigentümer nicht möglich ist, 

trifft der Verwalter von sich aus alle nötigen Mass-

nahmen.
Werden weder Versammlung noch der Verwalter tä-

tig, so kann jeder Stockwerkeigentümer die not-

wendigen oder dringlichen Massnahmen vorneh-

men.

3.   Für nützliche und luxuriöse bauliche 
 Massnahmen

Ausschliesslich die Versammlung der Stockwerkei-

gentümer hat über nützliche sowie luxuriöse bauli-

che Massnahmen zu entscheiden.

Konkretes Vorgehen

Die Reparatur des Daches ist zweifellos eine 

notwendige Massnahme. Da schon für den 

morgigen Tag der nächste Herbststurm ange-

kündigt wurde, ist die Massnahme im vorlie-

genden Fall auch dringlich. Eine Versamm-

lung der Stockwerkeigentümer kann somit in 

nützlicher Frist nicht einberufen werden. Hin-

zu kommt, dass der Verwalter noch für min-

destens eine Woche in den Ferien weilt. Die-

ser kann somit auch nicht tätig werden. Bei 

dieser Konstellation kann somit jeder Stock-

werkeigentümer die notwendigen und dring-

lichen Massnahmen vornehmen. Herr S.E. 

kann also die Reparatur des Daches als not-

wendige Sofortmassnahme auf Kosten aller 

Stockwerkeigentümer selber ergreifen.
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